
 
 
 

Satzung der Landeshauptstadt Hannover  
über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege 

gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) 
und über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 

Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung  
von Kindern in Kindertagespflege 

-Kindertagespflegesatzung- 
 

Gem. Abl. 2020, S. 267 

( geändert durch Satzung vom 26.06.2025, Abl. RH / LHH 24.07.2025, Nr. 4, S. 92 ) 
 

 
 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 576), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 
(Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover in seiner Sitzung am 
28.05.2020 folgendes beschlossen: 
 
 
 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen des Sozialgesetzbuchs Achtes Buch (SGB VIII) 
gelten für die Förderung in Kindertagespflege durch die Landeshauptstadt Hannover sowie die 
pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme entsprechender Förderung in Kin-
dertagespflege die nachfolgenden Bestimmungen. 
 
 
 

§ 2 
Kindertagespflege 

 
(1) Kindertagespflege im Sinne dieser Satzung ist pädagogische Erziehungs-, Bildungs- 

und Betreuungsarbeit mit fremden Kindern gemäß § 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII in Ver-
bindung mit § 2 NKiTaG, die durch eine geeignete Person in geeigneten Räumen au-
ßerhalb von Kindertageseinrichtungen (Betriebsform „Kindertageseinrichtungen“) aus-
geübt wird. 

 
(2) Die Voraussetzungen für einen Anspruch gegenüber der Landeshauptstadt Hannover 

auf Förderung in Kindertagespflege und dessen Umfang ergeben sich aus § 24 SGB VIII 
und den nachstehenden Regelungen. 
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§ 3 

Voraussetzungen für die Förderung in Kindertagespflege 
 
(1) Anspruchsberechtigt ist ein Kind, das die achte Lebenswoche vollendet und das vier-

zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  
 
(2) Gefördert im Sinne des § 24 SGB VIII wird die Erziehung, Bildung und Betreuung gemäß 

§ 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII in Verbindung mit § 2 NKiTaG des anspruchsberechtigten 
Kindes bei einer Kindertagespflegeperson,  

 
1. die, wenn es sich um erlaubnispflichtige Kindertagespflege handelt, im Besitz einer 

gültigen Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII ist,  
 
2. deren persönliche Eignung die Landeshauptstadt Hannover festgestellt hat, wenn 

es sich um erlaubnisfreie Kindertagespflege handelt,  
 

3. die bereit ist, einen fünf Jahre aufzubewahrenden Stundennachweis über die An-
wesenheitszeiten des zu fördernden Kindes zu führen und diesen während ihrer 
Tätigkeit auch führt  

 
und  

 
4. die bereit ist, Schließungen der Kindertagespflegestelle, die die geförderte Kinder-

tagespflege einschränken, gegenüber der Landeshauptstadt Hannover sofort an-
zuzeigen und diese während ihrer Tätigkeit auch anzeigt.  

 
Innerhalb der ersten sechs Wochen der geförderten Kindertagespflege gilt im Rahmen 
der Eingewöhnung eine pädagogisch erforderliche, zeitlich verringerte Ausübung der 
Kindertagespflege als vollumfänglich geleistete pädagogische Erziehungs-, Bildungs- 
und Betreuungsarbeit mit dem geförderten Kind im Sinne des Satzes 1. Über die im Satz 
2 genannten sechs Wochen hinaus gilt im Rahmen der Eingewöhnung eine pädagogisch 
erforderliche, zeitlich verringerte Ausübung der Kindertagespflege als vollumfänglich ge-
leistete pädagogische Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit, wenn hierfür ein 
triftiger Grund vorliegt. Die Verlängerung der Eingewöhnung ist durch die Kindertages-
pflegeperson vor Ablauf der im Satz 2 genannten sechs Wochen mitzuteilen.  

 
(3) Eine Förderung in Kindertagespflege ist ausgeschlossen,  

 
1. wenn zwischen dem zu fördernden Kind und der Kindertagespflegeperson eine Ver-

wandtschaft ersten Grades besteht  
 

oder  
 

2. wenn das zu fördernde Kind und die Kindertagespflegeperson in einem gemeinsa-
men Haushalt wohnen. 

 
 
 

§ 4 
Bewilligung der Förderung in Kindertagespflege 

 
(1) Die Bewilligung der Förderung in Kindertagespflege erfolgt für 12 Monate; es sei denn, 

es ist absehbar, dass die Voraussetzungen für die Förderung des Kindes vor Ablauf 
dieses Zeitraums nicht mehr erfüllt sein werden.  
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(2) Die Bewilligung der Förderung in Kindertagespflege erlischt,  
 

1. wenn die erziehungsberechtigten Personen vor oder während des Bewilligungs-
zeitraumes gegenüber der Landeshauptstadt Hannover erklären, dass sie auf die 
Förderung in Kindertagespflege verzichten,  

 
oder 
 
2. wenn der zwischen der Kindertagespflegeperson und den erziehungsberechtigten 

Personen geschlossene Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrag vor oder 
während des Bewilligungszeitraumes endet  

 
oder  
 
3. wenn das zu fördernde Kind aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls die Kin-

dertagespflege außerhalb der Schließzeiten ohne Unterbrechung mehr als drei Mo-
nate nicht in Anspruch nimmt  

 
oder  
 
4. wenn das zu fördernde Kind aufgrund eines sonstigen, nicht krankheitsbedingten 

Ausfalls die Kindertagespflege außerhalb der Schließzeiten ohne Unterbrechung 
mehr als einen Monat nicht in Anspruch nimmt. Das Recht, einen neuen Antrag auf 
Förderung in Kindertagespflege zu stellen, bleibt unbenommen. 

 
 
 

§ 5 
Umfang der Förderung in Kindertagespflege 

 
(1) Gefördert im Sinne des § 24 SGB VIII wird ein täglicher Erziehungs-, Bildungs- und Be-

treuungsbedarf  
 

1. eines nicht schulpflichtigen Kindes oder eines schulpflichtigen, jedoch vom Schul-
besuch zurückgestellten Kindes, bis zu acht Stunden,  

 
2. eines Schulkindes bis zu vier Stunden,  

 
zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr an bis zu fünf Werktagen pro Kalenderwoche. 
Erfolgt die Kindertagespflege ergänzend, darf diese zusammen mit der 
Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung die tägliche Höchstdauer gemäß 
Satz 1 nicht überschreiten.  

 
(2) Die Landeshauptstadt Hannover kann auch einen Bedarf vor 7.00 Uhr und / oder nach 

17.00 Uhr und / oder der über die Höchstdauer an Stunden pro Werktag und / oder die 
Höchstdauer an Werktagen pro Kalenderwoche gemäß Abs. 1 hinausgeht, fördern, 
wenn  

 
1. die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Kindertageseinrichtung 

trotz eines wirksamen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrages mit dem 
Träger der Kindertageseinrichtung aus betrieblichen Gründen ganz oder teilweise 
ausfällt,  

 
2. nur dadurch Arbeitssuche, Eingliederung in Arbeit, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit 

der erziehungsberechtigten Personen mit der Ausübung der Personensorge gegen-
über dem Kind vereinbart werden können  
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oder  

 
3. beim Kind ein besonderer Förderbedarf besteht.  

 
Besteht ein derartiger Bedarf an Kindertagespflege, ist dieser besonders zu begründen 
und nachzuweisen.  

 
(3) Bei Schließungen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen der Kindertagespflege-

person gemäß § 6 Abs. 5 c. und bei Schließungen aufgrund von sonstigen, nicht näher 
zu begründenden Ausfällen der Kindertagespflegeperson gemäß § 6 Abs. 5 d. stellt die 
Landeshauptstadt Hannover dem zu fördernden Kind auf Antrag eine Ersatzkindertages-
pflege. 

 
 
 

§ 6 
Laufende Geldleistung für die Kindertagespflegeperson 

 
(1) Der Anspruch auf die laufende Geldleistung für die Kindertagespflegeperson ist ein ak-

zessorischer Anspruch. Er ist im Bestehen abhängig von der Bewilligung der Förderung 
in Kindertagespflege des zu fördernden Kindes.  

 
(2) Die laufende Geldleistung für die Kindertagespflegeperson im Sinne des § 23 Abs. 1 u. 

2 SGB VIII umfasst  
 

1. nach Geltendmachung eine Geldleistung für die gemäß § 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII 
in Verbindung mit § 2 NKiTaG geleistete pädagogische Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsarbeit mit dem geförderten Kind (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII in Verbin-
dung mit § 2 NKiTaG),  

 
2. auf Antrag (zusätzlich zu 1.) eine Geldleistung für die gemäß § 22 Abs. 2 und 3 SGB 

VIII in Verbindung mit § 2 NKiTaG geleistete (qualitätsgesteigerte) pädagogische 
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit mit dem geförderten Kind, wenn  

 
a. die Kindertagespflegeperson an von der Landeshauptstadt Hannover aner-

kannten Grundqualifizierungen und / oder Weiterqualifizierungen und / oder 
Fortbildungen im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 2 u. 3 NKiTaG innerhalb der letzten 
12 Monate mindestens im Umfang von insgesamt 24 Unterrichtseinheiten / -
stunden à 45 Minuten teilgenommen hat,  

 
b. die Kindertagespflegeperson an einem vom Träger der gesetzlichen Unfallver-

sicherung anerkannten Kurs „Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtun-
gen für Kinder“ innerhalb der letzten 2 ½ Jahre teilgenommen hat,  

 
c. die Kindertagespflegeperson an einer von der Landeshauptstadt Hannover an-

erkannten Fortbildung zum Thema „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ 
innerhalb der letzten 5 Jahre teilgenommen hat,  

 
d. die Kindertagespflegeperson eine Vereinbarung gemäß § 8a Abs. 5 S. 1 SGB 

VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) mit dem örtlich zuständigen Ju-
gendamt geschlossen hat (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII i. V. m. § 2 NKiTaG),  

 
und 
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e. gegen die Kindertagespflegeperson kein Verwaltungsverfahren gemäß § 48 
SGB X zur Aufhebung der gemäß § 43 SGB VIII erteilten Erlaubnis zur Kinder-
tagespflege eröffnet wurde,  
 

3. auf Antrag eine Geldleistung für die Vor- und Nachbereitung der gemäß § 22 Abs. 
2 und 3 SGB VIII in Verbindung mit § 2 NKiTaG geleisteten pädagogischen Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit mit dem geförderten Kind,  
 

4. auf Antrag eine Geldleistung zur Rücklagenbildung zum Ausgleich von Verdienst-
ausfällen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen, für die der Anspruch auf die 
laufende Geldleistung für die Kindertagespflegeperson gemäß § 6 Abs. 5 ausge-
schlossen ist,  
 

5. nach Geltendmachung eine pauschalierte Geldleistung als Erstattung von Aufwen-
dungen für Beiträge zur eigenen Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII),  
 

6. auf Antrag (zusätzlich zu 5.) eine pauschalierte Geldleistung als Erstattung von Auf-
wendungen für Beiträge zur eigenen Alterssicherung insbesondere,  

 
a. innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) für Aufwendungen zum 

Regelbetrag, die die Aufwendungen des einkommensabhängigen / einkom-
mensgerechten Beitrags (5.) übersteigen,  

 
und / oder  

 
b. für Aufwendungen einer privaten Altersvorsorge,  

 
7. nach Geltendmachung eine pauschalierte Geldleistung als Erstattung von Aufwen-

dungen für Beiträge zur eigenen Krankenversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII),  
 

8. auf Antrag (zusätzlich zu 7.) eine pauschalierte Geldleistung als Erstattung von Auf-
wendungen für Beiträge zur eigenen Krankenversicherung insbesondere  

 
a. innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Aufwendungen zum 

einkommensabhängigen / einkommensgerechten Beitrag auf Grundlage von 
fiktiven Mindesteinnahmen, die die Aufwendungen des einkommensabhängi-
gen / einkommensgerechten Beitrags (7.) auf Grundlage der tatsächlichen Ein-
nahmen übersteigen,  
 

und / oder  
 

b. innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Aufwendungen für 
Wahltarife,  
 

und / oder 
 

c. für Aufwendungen einer privaten (Voll- / Zusatz-) Krankenversicherung,  
 

9. nach Geltendmachung eine pauschalierte Geldleistung als Erstattung von Aufwen-
dungen für Beiträge zur eigenen Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII),  
 

10. nach Geltendmachung eine pauschalierte Geldleistung als Erstattung von Aufwen-
dungen für Beiträge zur eigenen gesetzlichen Unfallversicherung bei der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB 
VIII),  
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11. nach Geltendmachung pauschalierte Geldleistungen als Erstattung von Aufwendun-
gen für Sachmittel für Waren und Dienstleistungen mit Bezug zur Kindertagespflege 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII),  
 

12. auf Antrag (zusätzlich zu 11.) pauschalierte Geldleistungen als Erstattung von Auf-
wendungen für Sachmittel für Fortbildungen in der Kindertagespflege,  
 

13. auf Antrag (zusätzlich zu 11.) pauschalierte Geldleistungen als Erstattung von Auf-
wendungen für Sachmittel, wenn die – bei den erziehungsberechtigten Personen 
nicht abhängig beschäftigte – Kindertagespflegeperson oder deren arbeitgebende 
Person und die erziehungsberechtigten Personen einen (familienfreundlichen) Er-
ziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrag einschließlich Nebenabreden ge-
schlossen haben, der  

 
a. eine Kündigungsfrist von nicht mehr als einem Monat vorsieht,  

 
b. die erziehungsberechtigten Personen nicht verpflichtet, an die Kindertagespfle-

geperson oder deren arbeitgebende Person eine Leistung in Geld oder Geldes-
wert für die Bereitstellung der Kindertagespflege einschließlich freiwilliger Wahl-
leistungen mit Bezug zur Kindertagespflege zu erbringen,  

 
c. die erziehungsberechtigten Personen nicht verpflichtet, an die Kindertagespfle-

geperson oder deren arbeitgebende Person eine Sicherheitsleistung für die Be-
reitstellung der Kindertagespflege zu erbringen, auf die die Kindertagespflege-
person oder deren arbeitgebende Person zugreifen kann,  

 
d. die erziehungsberechtigten Personen nicht verpflichtet, der Kindertagespflege-

person oder deren arbeitgebenden Person die gemäß § 6 Abs. 5 ausgeschlos-
senen laufenden Geldleistungen zu ersetzen,  

 
e. eine nicht geförderte, kostenpflichtige Kindertagespflege oder sonstige kosten-

pflichtige Veranstaltungen zusätzlich zur geförderten Kindertagespflege aus-
schließt,  

 
und  

 
f. den erziehungsberechtigten Personen das Recht einräumt, den Stundennach-

weis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 einzusehen und gegenzuzeichnen,  
 

14. eine Geldleistung für die Übertragung des Rechts zur Belegung des Kindertages-
pflegeplatzes auf die Landeshauptstadt Hannover durch Vertrag in schriftlicher 
Form,  
 

15. auf Antrag eine pauschalierte Geldleistung für die Anleitung einer Person, die eine 
von der Landeshauptstadt Hannover anerkannte Grundqualifizierung zur Kinderta-
gespflegeperson absolviert und im Rahmen dieser Grundqualifizierung eine Pflicht-
praxiszeit in der Kindertagespflegestelle der (anleitenden) Kindertagespflegeperson 
absolviert.  

 
(3) Die Höhe der Geldleistungen gemäß Abs. 2 Nr. 1–15 ergibt sich aus Anlage 1. Diese 

Geldleistungen können entsprechend der Empfehlungen des Deutschen Vereins für öf-
fentliche und private Fürsorge e.V. zur Fortschreibung der Pauschalbeträge in der Voll-
zeitpflege angepasst werden. Außerdem können die Geldleistungen gemäß Abs. 2 Nr. 
5 entsprechend der Veränderungen des Beitragssatzes der Deutschen Rentenversiche-
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rung, die Höhe der Geldleistungen gemäß Abs. 2 Nr. 7 und 9 entsprechend der Verän-
derungen des allgemeinen Beitragssatzes (zur gesetzlichen Krankenversicherung) und 
/ oder des Beitragssatzes (zur gesetzlichen Pflegeversicherung) der Gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV) und / oder der Veränderungen des durchschnittlichen Zusatz-
beitrags der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) und die Höhe der Geldleistun-
gen gemäß Abs. 2 Nr. 10 entsprechend der Veränderungen des Beitrags der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege angepasst werden.  

 
(4) Weitergehende Ansprüche gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2–4 SGB VIII werden durch diese 

Satzung nicht ausgeschlossen.  
 
(5) Der Anspruch auf die laufende Geldleistung für die Kindertagespflegeperson ist für den 

Zeitraum der Schließung ausgeschlossen, wenn diese Schließung der Kindertagespfle-
gestelle die geförderte Kindertagespflege einschränkt, es sei denn,  

 
a. es sind Schließungen aufgrund von Fortbildungen und / oder Weiterqualifizierun-

gen der Kindertagespflegeperson bei einer zwischen der Kindertagespflegeperson 
oder deren arbeitgebenden Person und den erziehungsberechtigten Personen 
vereinbarten Kindertagespflege  
 
an einem Werktag pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von einem Werktag,  
 
an zwei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu zwei Werkta-
gen,  
 
an drei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu drei Werktagen,  
 
an vier Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu vier Werktagen,  
 
an fünf Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu fünf Werktagen,  
 
an sechs Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres ge-
mäß § 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu sechs 
Werktagen,  
 

oder  
 

b. es sind Schließungen aufgrund von Regenerationen zur Erholung und Gesunder-
haltung der Kindertagespflegeperson bei einer zwischen der Kindertagespflege-
person oder deren arbeitgebenden Person und den erziehungsberechtigten Per-
sonen vereinbarten Kindertagespflege  

 
an einem Werktag pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu vier Werktagen,  
 
an zwei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu acht Werkta-
gen,  
 
an drei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) bis zu zwölf Werktagen,  
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an vier Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu sechzehn 
Werktagen,  
 
an fünf Werktagen pro Kalenderwoche von innerhalb eines Kindergartenjahres ge-
mäß § 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu zwanzig 
Werktagen,  
 
an sechs Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres ge-
mäß § 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu vierund-
zwanzig Werktagen,  
 

oder  
 

c. es sind Schließungen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen der Kinderta-
gespflegeperson bei einer zwischen der Kindertagespflegeperson oder deren ar-
beitgebenden Person und den erziehungsberechtigten Personen vereinbarten Kin-
dertagespflege  
 
an einem Werktag pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu zwei Werkta-
gen,  
 
an zwei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu vier Werktagen,  
 
an drei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu sechs Werkta-
gen,  
 
an vier Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu acht Werktagen,  
 
an fünf Werktagen pro Kalenderwoche von innerhalb eines Kindergartenjahres ge-
mäß § 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu zehn 
Werktagen,  
 
an sechs Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres ge-
mäß § 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu zwölf 
Werktagen,  
 

oder  
 

d. es sind Schließungen aufgrund von sonstigen, nicht näher zu begründenden Aus-
fällen der Kindertagespflegeperson bei einer zwischen der Kindertagespflegeper-
son oder deren arbeitgebenden Person und den erziehungsberechtigten Personen 
vereinbarten Kindertagespflege  
 
an einem Werktag pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von einem Werktag,  
 
an zwei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu zwei Werkta-
gen,  
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an drei Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu drei Werktagen,  
 
an vier Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu vier Werktagen,  
 
an fünf Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres gemäß 
§ 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu fünf Werktagen,  
 
an sechs Werktagen pro Kalenderwoche innerhalb eines Kindergartenjahres ge-
mäß § 1 Abs. 2 S. 2 NKiTaG (01.08.–31.07. des Folgejahres) von bis zu sechs 
Werktagen.  
 
Die Kindertagespflegeperson hat Schließungen aufgrund von Fortbildungen und / 
oder Weiterqualifizierungen vor der Fortbildung und / oder Weiterqualifizierung mit-
zuteilen. Die Kindertagespflegeperson hat Schließungen aufgrund von Regenera-
tionen zur Erholung und Gesunderhaltung, wenn die Förderung in Kindertages-
pflege in der Zeit vom 01.12. bis zum 31.05. des Folgejahres beginnt, bis spätes-
tens zum darauffolgenden 01.07. mitzuteilen. Die Kindertagespflegeperson hat 
Schließungen aufgrund von Regenerationen zur Erholung und Gesunderhaltung, 
wenn die Förderung in Kindertagespflege in der Zeit vom 01.06. bis zum 30.11. 
beginnt, bis spätestens zum darauffolgenden 01.01. mitzuteilen. Die Kindertages-
pflegeperson hat Schließungen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen oder 
aufgrund von sonstigen, nicht näher zu begründenden Ausfällen spätestens am 
ersten Tag des Ausfalls mitzuteilen.  

 
(6) Die laufende Geldleistung wird monatlich rückwirkend ausgezahlt.  

 
(7) Ist die Förderung in Kindertagespflege aufgrund behördlicher Verfügung oder gesetzli-

cher Regelung untersagt, erhält die Kindertagespflegeperson,  
 

1. die, wenn es sich um erlaubnispflichtige Kindertagespflege handelt, im Besitz einer 
gültigen Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII ist,  

 
oder  

 
2. deren persönliche Eignung die Landeshauptstadt Hannover festgestellt hat, wenn 

es sich um erlaubnisfreie Kindertagespflege handelt,  
 

für den Zeitraum der Untersagung ihrer Tätigkeit eine Zuwendung in Höhe der laufenden 
Geldleistung gemäß Abs. 2 und 3. 
 

 
 

§ 7 
Einmalige Geldleistung für die Kindertagespflegeperson 

 
Auf Antrag kann die Landeshauptstadt Hannover der Kindertagespflegeperson einmalige 
Geldleistungen bewilligen, und zwar  
 
1. in Höhe von 100 % des Entgelts für die Teilnahme an einer von der Landeshauptstadt 

Hannover anerkannten Grundqualifizierung oder Weiterqualifizierung in der Kinderta-
gespflege,  
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2. in Höhe von 100 % des Entgelts für die Teilnahme an einer von der Landeshauptstadt 
Hannover anerkannten Fortbildung in der Kindertagespflege, wenn die die Kindertages-
pflege ausübende Kindertagespflegeperson keine laufende Geldleistung gemäß § 6 er-
hält.  

 
3. als Ausgleich für Verdienstausfall und Aufwendungen in Höhe von bis zu 100 % der 

bisher bewilligten monatlichen laufenden Geldleistung gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1–13, wenn 
die – bei den erziehungsberechtigten Personen nicht abhängig beschäftigte – Kinderta-
gespflegeperson oder deren arbeitgebende Person und die erziehungsberechtigten Per-
sonen einen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsvertrag gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 13 
geschlossen haben, die Bewilligung der Förderung in Kindertagespflege aus Gründen, 
die die Kindertagespflegeperson nicht zu vertreten hat (z.B. wenn die erziehungsberech-
tigten Personen unmittelbar vor oder im Bewilligungszeitraum gegenüber der Landes-
hauptstadt Hannover erklären, dass sie auf die Förderung in Kindertagespflege verzich-
ten), erlischt, ein dadurch entstandener privatrechtlicher Anspruch der Kindertagespfle-
geperson gegenüber den erziehungsberechtigten Personen nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großem Aufwand durchgesetzt werden kann und der Kindertagespflegeplatz 
nicht sofort anderweitig zu besetzen ist,  

 
4. in Höhe von bis zu 3.000 Euro pro Kalenderjahr, wenn infolge eines schadensverursa-

chenden Ereignisses von außen, das von der Kindertagespflegeperson auch durch die 
äußerste zumutbare Sorgfalt weder abgewendet noch unschädlich gemacht werden 
konnte, eine Stilllegung des Betriebs der Kindertagespflegestelle droht,  

 
5. in Höhe von bis zu 1.000 Euro pro Kalenderjahr für Aufwendungen für investive Sach-

mittel, die zu einer durch die Landeshauptstadt Hannover anerkannten Qualitätsverbes-
serung der Ausübung der Kindertagespflege führen; ohne dass der Anspruch auf die 
Pauschale gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 11 entfällt. 

 
 
 

§ 8 
Kostenbeitragspflicht 

 
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertages-

pflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ein öffentlich 
rechtlicher Kostenbeitrag in pauschalierter Form erhoben. 

 
(2) Ist die Inanspruchnahme eines Angebots der Förderung von Kindern in Kindertages-

pflege nur deswegen erforderlich, weil die Betreuung des Kindes in einer Kindertages-
stätte trotz eines wirksamen Betreuungsvertrages mit der Einrichtung aus betrieblichen 
Gründen ausfällt, wird kein Kostenbeitrag für die Förderung in Kindertagespflege erho-
ben. 

 
(3) Die Kostenbeitragspflicht besteht auch bei Unterbrechung der Kindertagespflege, z.B. 

durch Krankheit oder Urlaub der Tagespflegeperson oder des betreuten Kindes. 
 
(4) Abweichend von Absatz 1 ist für die Betreuung eines Kindes, das selbst oder dessen 

Eltern Empfänger folgender Leistungen ist bzw. sind: 
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch zweites 

Buch (SGB II), 
- Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches zwölftes 

Buch (SGB XII), 
- Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
- Kinderzuschlag gem. § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes oder 
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, 
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kein Kostenbeitrag zu zahlen. 
 
(5) Ist die Förderung in Kindertagespflege aufgrund behördlicher Verfügung oder gesetzli-

cher Regelung untersagt, wird kein Kostenbeitrag gem. Absatz 1 erhoben. 
 
 
 

§ 9 
Kostenbeitragsschuldner 

 
Zur Zahlung des Kostenbeitrags sind das betreute Kind und die mit ihm zusammenlebenden 
Elternteile verpflichtet. Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 10 
Höhe des Kostenbeitrages 

 
(1) Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrages ist abhängig von der Betreuungszeit, dem 

monatlichen Einkommen (s. § 11) der Kostenbeitragsschuldner, der Anzahl der Kinder 
der kostenbeitragspflichtigen Elternteile, die im Förderzeitraum gleichzeitig in Kinderta-
gespflege oder Kindertageseinrichtungen betreut werden und der Verpflegung des Kin-
des mit einer Hauptmahlzeit und ergibt sich aus Anlage 2 zu dieser Satzung, sofern die 
nachfolgenden Absätze nichts Abweichendes regeln. 

 
(2) Für die Förderung eines Kindes in Kindertagespflege ist ab dem ersten Tag des Monats, 

in dem es das dritte Lebensjahr vollendet, bis zu seiner Einschulung nur ein Kostenbei-
trag in Höhe der Verpflegungspauschale zu entrichten, sofern die tägliche Betreuungs-
zeit des Kindes insgesamt, d.h. zusammen mit einer Betreuung in einer Kindertagesein-
richtung, zehn Stunden nicht übersteigt. 

 
(3) Der höchste Kostenbeitrag der jeweiligen Betreuungszeit gem. Anlage 2 wird abwei-

chend von Absatz 1 geschuldet, wenn und solange sich die Kostenbeitragsschuldner 
durch schriftliche Erklärung hierzu verpflichten. Diese Erklärung kann jederzeit für die 
Zukunft widerrufen werden. 

 
(4) Nehmen mit dem Kostenbeitragsschuldner zusammenlebende Kinder gleichzeitig Ange-

bote der Förderung in Kindertagespflege oder Angebote der Förderung in Kindertages-
pflege und Angebote in von der Landeshauptstadt Hannover geförderten Kindertages-
einrichtungen in Anspruch, wird für das älteste dieser Kinder der volle Kostenbeitrag, für 
das zweitälteste dieser Kinder der halbe Beitrag und für alle weiteren Kinder kein Beitrag 
erhoben. Hingegen ist für das zweitälteste dieser Kinder der volle Kostenbeitrag zu zah-
len, wenn das ältere dieser Kinder von der Kostenbeitragspflicht gem. § 10 Abs. 2 der 
Satzung bzw. der Entgeltpflicht der jeweils gültigen Fassung der Entgeltregelung befreit 
ist. 

 
(5) Wird ein älteres Kind des Kostenbeitragsschuldners in einer Kindestageseinrichtung o-

der in Kindertagespflege in der Region Hannover gefördert und wird dabei für dessen 
Verpflegung ein Essengeld entrichtet, ist die Verpflegung eines jüngeren Kindes in Kin-
dertagespflege nicht beitragspflichtig. 

 
(6) Erhält der Kostenbeitragsschuldner Leistungen nach § 87 Sozialgesetzbuch Drittes 

Buch (SGB III) – Kinderbetreuungskosten – und übersteigen diese Leistungen den nach 
den vorstehenden Absätzen errechneten Kostenbeitrag, schuldet der Kostenbeitrags-
schuldner abweichend von Absatz 1 und Anlage 2 einen Betrag in Höhe der Leistung 
nach § 87 SGB III. 
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§ 11 

Einkommensermittlung zur Einstufung 
 
(1) Die Einkommensermittlung der Kostenbeitragsschuldner gem. § 9 dieser Satzung und 

der betreuten Kinder gem. § 10 Abs.4 dieser Satzung im gemeinsamen Haushalt erfolgt 
gem. § 93 Abs. 1 S. 1, 2 und 4 SGB VIII.  

 
(2) Vom Einkommen sind abzusetzen:  

 
1. auf das Einkommen entrichtete Steuern,  
 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförde-

rung oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung o-
der freiwillige Beiträge für eine private Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung, 
wenn damit ein der gesetzlichen Sozialversicherung entsprechender Schutz ge-
währleistet wird,  

 
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen 

in Höhe von pauschal 3 % des Nettoeinkommens, sowie geförderte Altersvorsorge-
beiträge nach § 82 EStG, soweit die den Mindesteigenbeitrag nach § 86 EStG nicht 
überschreiten,  

 
4. der Pauschbetrag für Werbungskosten gem. § 9 a Einkommenssteuergesetz (EStG) 

für jeden erwerbstätigen Kostenbeitragspflichtigen,  
 
5. das Arbeitsförderungsgeld und Erhöhungsbeträge des Arbeitsentgelts im Sinne von 

§ 59 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX),  
 
6. Unterhaltszahlungen an Personen außerhalb des Haushalts des Kostenbeitrags-

schuldners, sofern diese ihm gegenüber unterhaltsberechtigt im Sinne des Bürger-
lichen Gesetzbuches sind und die Zahlungen nachweislich regelmäßig erfolgen,  

 
7. im Falle der Behinderung des Kostenbeitragsschuldners oder einer Person, der er 

unterhaltsverpflichtet ist, ein nach dem Grad der Behinderung gestaffelter Pausch-
betrag gemäß § 33 b Einkommenssteuergesetz (EStG).  

 
(3) Maßgeblich ist das in den auf den Betreuungsbeginn folgenden zwölf Kalendermonaten 

voraussichtlich durchschnittlich zu erzielende Monatseinkommen. 
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§ 12 

Erhebungszeitraum und Fälligkeit des Kostenbeitrages 
 
(1) Die Kostenbeitragsschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Kindertagespflege. Der 

Kostenbeitrag wird als Monatsbeitrag erhoben und durch Bescheid festgesetzt. Im Be-
scheid kann bestimmt werden, dass dieser auch für künftige Zeitabschnitte gilt, solange 
sich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenbeitragsschuldners 
nicht ändern. 

 
(2) Entsteht oder endet die Kostenbeitragspflicht im Laufe eines Monats, errechnet sich der 

Beitrag taggenau. 
 
(3) Der Kostenbeitrag ist zum 1. eines jeden Monats fällig. 
 
 
 

§ 13 
Auskunfts- und Nachweispflicht 

 
(1) Der Kostenbeitragsschuldner ist verpflichtet, jederzeit auf entsprechende Aufforderung 

der Landeshauptstadt Hannover Auskunft über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu geben und diese durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, soweit dies 
für die Berechnung des Kostenbeitrags nach dieser Satzung erforderlich ist und kein Fall 
der freiwilligen Zahlung des Höchstbeitrages gem. § 10 Abs. 3 vorliegt. Geeignete Un-
terlagen können beispielsweise sein: Einkommenssteuerbescheid, Einkommenssteuer-
erklärung, Lohnsteuerbescheinigung, Leistungsbescheide, Gehaltsabrechnungen oder 
Kontoauszüge. 

 
(2) Kommt der Kostenbeitragsschuldner seiner Auskunfts- und Nachweispflicht nicht oder 

nicht in ausreichendem Maße nach, kann die Landeshauptstadt Hannover bis zur Erfül-
lung der Pflicht einen Kostenbeitrag vorläufig wie folgt festsetzen: 
a) bei schuldhafter Nichterfüllung: abweichend von § 10 Abs. 1 ohne Berechnung nach 

der höchsten Kostenbeitragsstufe der jeweiligen Betreuungszeit, 
b) bei unverschuldeter Nichterfüllung: abweichend von § 11 Abs. 3 berechnet aufgrund 

des durchschnittlichen Monatseinkommens eines früheren Kalenderjahres. 
 
 
 

§ 14 
Mitteilungspflichten; Neuberechnung 

 
(1) Wesentliche Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen hat der 

Kostenbeitragsschuldner der Landeshauptstadt Hannover unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Als wesentlich gilt eine Änderung, wenn sie zu einem Wechsel in der Kostenbeitrags-

stufe führt oder führen könnte. Dieses gilt insbesondere bei: 
a) Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung oder deren Wechsel, 
b) Aufnahme einer selbstständigen Geschäftstätigkeit oder deren Wechsel, 
c) Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um mehr als fünf Stunden, 
d) Wegfall von Unterhaltsverpflichtungen, 
e) Eingehen einer häuslichen Gemeinschaft mit dem anderen Elternteil, 
f) Wegfall von Erwerbseinkommen und Bezug von Rente oder Sozialleistungen, 
g) zukünftigem Bezug von Unterhalt und Unterhaltsvorschuss. 
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§ 15 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.11.2021 in Kraft1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Geändert durch Satzung vom 15.07.2021, Gem. Abl. 2021, S. 258. 
Geändert durch Satzung vom 26.06.2025, Abl. RH / LHH 24.07.2025, Nr. 4, S. 92. 

 

                                                           
1  Die Änderungssatzung vom 26.06.2025 tritt am 01.08.2025 in Kraft. 
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